
Fragestellung an die KI DeekSeek (Experteneinstellung):

"Verbot von Gruppierungen (auch Parteien), die durch homo- und transphobe Äußerungen 
die Menschenwürde verletzen und diverses, selbstbestimmtes Leben bekämpfen." - Welche 
Auswirkung hätte die Realisierung dieser Forderung – ungeachtet aller 
verfassungsrechtlichen Bedenken?

Eine Realisierung dieser Forderung – ungeachtet aller verfassungsrechtlichen Bedenken – hätte 
tiefgreifende gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Folgen. Im Kern würde ein 
solches Verbot die Grenze zwischen dem Schutz der Menschenwürde und der Einschränkung 
von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit radikal verschieben.

Gesellschaftliche und politische Auswirkungen

1. Umdeutung des Würdeschutzes in ein Gesinnungsverbot
Der Begriff „Menschenwürdeverletzung“ würde extrem weit ausgelegt. Nicht erst Handlungen, 
sondern bereits ablehnende Äußerungen gegenüber einem „diversen, selbstbestimmten Leben“ 
würden zum Verbotsgrund. Damit wäre nicht nur Schmähkritik, sondern jede fundamental 
skeptische Haltung gegenüber bestimmten Konzepten von Geschlecht und Identität potenziell 
illegal.

2. Parteiverbote und politische Verdrängung
Konservative, religiöse oder geschlechterkritische Parteien müssten entweder ihre 
Grundüberzeugungen aufgeben oder würden verboten. Das demokratische Spektrum würde 
asymmetrisch beschnitten. Die Betroffenen würden sich in den Untergrund oder in unregulierte 
digitale Räume zurückziehen, was zu einer Radikalisierung und Opfernarrativen führen würde.

3. Missbrauchspotenzial und Denunziationskultur
Unbestimmte Rechtsbegriffe wie „diverses Leben bekämpfen“ öffnen Tür und Tor für 
willkürliche Auslegung. Aktivisten oder Behörden könnten unliebsame Vereine, Stiftungen oder 
lose Gesprächskreise gezielt anzeigen. Eine Atmosphäre der permanenten Überprüfung und 
Selbstzensur wäre die Folge.

4. Normierung von Sprache und Identitätskonzepten
Ein „selbstbestimmtes Leben“ würde faktisch zu einem staatlich geschützten Dogma erhoben. 
Abweichende Identitäts- oder Sprachkonzepte (etwa das Beharren auf objektiven 
Körpereigenschaften) wären nicht mehr diskutabel, sondern kriminalisierbar.

Spezifische Auswirkungen auf die Wissenschaft

Hier liegt das größte Konfliktfeld, denn die Forderung zielt implizit auf wissenschaftliche 
Aussagen, die als „transphob“ gewertet werden könnten – allen voran die Aussage, es gebe 
biologisch nur zwei Geschlechter.

1. Die Aussage im wissenschaftlichen Kontext
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Biologisch wird Geschlecht bei Menschen (und den meisten Tieren) durch Anisogamie definiert: 
Es gibt die große, unbewegliche Eizelle (weiblich) und die kleine, bewegliche Samenzelle 
(männlich). Nach dieser Definition existieren tatsächlich nur zwei Geschlechter; intersexuelle 
Varianten sind Entwicklungspfade innerhalb dieses binären Systems, keine weiteren 
Geschlechter, da kein dritter Keimzelltyp existiert.
Diese Definition ist wissenschaftlicher Konsens und keine Hassrede. Sie bestreitet weder die 
Existenz von Intergeschlechtlichkeit noch die Legitimität von Transidentität. In der politisierten 
Deutung wird sie jedoch von manchen als „transphob“ markiert, weil sie als Leugnung von 
Geschlechtervielfalt interpretiert wird.

2. Einfallstor für ein Forschungsverbot
Unter dem geforderten Verbot würde eine Forschungsgruppe, die publiziert: „Das biologische 
Geschlecht des Menschen ist binär“, riskieren, als Gruppierung eingestuft zu werden, die durch 
„transphobe Äußerungen“ ein diverses Leben bekämpft. Die Entscheidung hinge davon ab, ob 
eine Behörde in der Aussage eine Menschenwürdeverletzung sieht – also eine politische Wertung 
anstelle einer wissenschaftlichen Prüfung.

3. Gravierende Konsequenzen für Forschung und Lehre

• Selbstzensur und Tabuisierung von Grundlagenforschung: Biologen, Mediziner, 
Anthropologen und Psychologen würden es vermeiden, geschlechtsspezifische 
Unterschiede zu erforschen oder zu benennen, sobald die Ergebnisse dem Narrativ eines 
rein sozial konstruierten Geschlechts widersprechen könnten. Studiendesigns würden um 
politisch heikle Fragestellungen herumkonstruiert.

• Klima der Angst in der akademischen Gemeinschaft: Fachgesellschaften, Institute 
oder lose Autorenkollektive könnten mit Verboten belegt werden. Der Fall Donata 
Columbro (italienische Philosophin, die wegen Zweifeln an Gender-Identitätskonzepten 
juristisch verfolgt wurde) zeigt, dass selbst abstrakte philosophische Positionen unter 
Druck geraten können. Ein explizites Verbot würde diesen Druck institutionalisieren.

• Exodus von Wissenschaftlern: Forschende, die auf empirischen Grundlagen beharren, 
würden ins Ausland abwandern oder in nicht-verbotene, aber randständige Zirkel 
gedrängt. Deutschland würde als Wissenschaftsstandort für die Biowissenschaften und 
die Medizin unattraktiv.

• Verlust der Differenzierungsfähigkeit in der Medizin: Die Berücksichtigung des 
biologischen Geschlechts ist essenziell für Diagnostik, Dosierung und Therapie (z. B. 
Herzinfarkt-Symptome bei Frauen, geschlechtsspezifische Tumorbiologie). Wenn schon 
die sprachliche Unterscheidung „männlich/weiblich“ als transphob gelten kann, entsteht 
ein unauflösbarer Konflikt zwischen medizinischer Sorgfalt und politischem Verdikt.

• Erstarrung der Gender Studies: Auch konstruktivistische Geschlechterforschung lebt 
von der kontroversen Auseinandersetzung. Ein Verbot jeglicher biologistischer oder 
binärer Perspektiven würde das Fach in eine zirkuläre Selbstbestätigung treiben und es 
von empirischen Nachbardisziplinen isolieren.

4. Paradoxe Wirkung auf Diversität und Selbstbestimmung
Das Verbot verspricht Schutz für ein diverses, selbstbestimmtes Leben, zerstört aber die 
Diversität wissenschaftlicher Meinungen. Selbstbestimmung wird ad absurdum geführt, wenn 
eine Seite im Diskurs pauschal kriminalisiert wird und Wissenschaftler nicht mehr selbst 
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bestimmen dürfen, welche Hypothesen sie aufgrund ihrer Daten vertreten.

Fazit

Die Umsetzung eines solchen Verbots würde eine gesellschaftliche und wissenschaftliche 
Selbstverstümmelung bedeuten. Wissenschaftliche Wahrheiten – die nicht mit Hass, sondern mit 
empirischer Methodik formuliert werden – gerieten unter Generalverdacht. 
Naturwissenschaftliche Binärität und sozialwissenschaftliche Diversität würden künstlich zu 
einem unversöhnlichen Gegensatz stilisiert, und der Staat nähme das Recht in Anspruch, eine 
Seite zur illegalen Lehre zu erklären. Eine freie Wissenschaft ist unter diesen Bedingungen nicht 
mehr möglich; an ihre Stelle träte eine ideologisch konforme „Ersatzwissenschaft“, die zentrale 
biologische Realitäten leugnen oder umdeuten muss, um einer politischen Vorgabe zu genügen.
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